
Kassenpflichtige Leistungen

Kassenpflichtig sind gemäss KVG die ärztlich verordnete Pflege,  
die dafür nötige Bedarfsabklärung und Material gemäss MiGel-Liste.

Abklärung und Beratung: CHF 76.90 /h
Behandlungspflege: CHF 63.00 /h
Grundpflege: CHF 52.60 /h
Patientenbeteiligung: CHF 15.35 /Tag

Die erste Verrechnungseinheit beträgt 10 Minuten, danach werden 
Leistungen auf 5 Minuten aufgerundet. 

Nichtkassenpflichtige Leistungen

Nichtkassenpflichtige Leistungen bezahlen die Patienten grundsätzlich 
selber. Gewisse Bereiche können durch eine private Zusatzversicherung 
abgedeckt werden.

Hauswirtschaft (steuerbares Einkommen bis/ab CHF 60 000.–):
Mitglieder:  CHF 28.00 / 33.00 /h
Nichtmitglieder:  CHF 35.00 / 40.00 /h
Bedarfsabklärung Hauswirtschaft:  CHF 79.80 /h

Die kleinste Verrechnungseinheit beträgt 15 Minuten. Wir verrechnen 
grundsätzlich den Tarif für Einkommen ab CHF 60‘000.– Falls Sie vom 
vergünstigten Tarif profitieren möchten, senden wir Ihnen gerne ein 
entsprechendes Formular zur Bestätigung durch die Steuerverwaltung zu.

Hilfe und Pflege ohne Verordnung: CHF 54.60 /h
Vergeblicher Besuch (ohne Absage): CHF 25.00 Pauschal
Kundenfahrten: CHF 54.60 /h + CHF 0.70 /km

Einsatzzeiten

Pflege täglich von 7.00 bis 22.00 Uhr nach Bedarf und Einsatzplanung

TARIFE



Tarife

Soweit vorhanden können Sie bei uns die aufgelisteten Hilfsmittel und 
Krankenmobilien mieten. Bei längerer Dauer lohnt sich ein Kauf.  
Abklärungen für die Anschaffung von Hilfsmitteln für Klienten werden 
nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Bettbogen, Gehstützen (einzeln), 1. Woche CHF 15.–
Gehmeister starr oder beweglich, Gummiring Folgewoche CHF 5.–

Aufzugsständer (Bettgalgen), Badewannensitz,  1. Woche CHF 20.–
Badebrett, Bidet-Becken (WC-Einsatz), Duschstuhl,  Folgewoche CHF10.–
Gehstützen (Paar), Krankentisch, Inhalationsgerät,
Nachtstuhl, Rollator 3-rädrig/4-rädrig, Transfergurt,
WC-Aufsatz, Lagerungsmaterial/Hilfsmittel Pflege

Rollstuhl 1. Woche CHF 25.–
   Folgewoche CHF 15.–
 
Bei der Abgabe von Krankenmobilien/Hilfsmitteln ist ein Depot zu hinter-
legen. Dieses wird bei der Endabrechnung zurückerstattet, respektive 
mit der Miete verrechnet. Depot für Rollstühle und Rollatoren CHF 50.–, 
für alle anderen Hilfsmittel CHF 10.–.

VERMIETUNG 
KRANKENMOBILIEN

Abholung / Abrechnung

Die Hilfsmittel können nach telefonischer Voranmeldung im Stützpunkt ab- 
geholt werden. Hauslieferungen werden verrechnet. Die Mietkosten  
werden nach Rückgabe in Rechnung gestellt. Die angefangene Woche wird 
ganz verrechnet. Bei längerer Mietdauer erfolgt die Rechnungsstellung 
mindestens zweimal jährlich.

Reduzierter Tarif für Mitglieder

Mitglieder der SPITEX Klettgau-Randen profitieren von einem Rabatt von 
50% auf die Mietkosten.


